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Text 

§ 1306a. Wenn jemand im Notstand einen Schaden verursacht, um eine unmittelbar drohende Gefahr 
von sich oder anderen abzuwenden, hat der Richter unter Erwägung, ob der Beschädigte die Abwehr aus 
Rücksicht auf die dem anderen drohende Gefahr unterlassen hat, sowie des Verhältnisses der Größe der 
Beschädigung zu dieser Gefahr oder endlich des Vermögens des Beschädigers und des Beschädigten zu 
erkennen, ob und in welchem Umfange der Schaden zu ersetzen ist. 


